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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1987

Norm

ABGB §906

ABGB §920

ABGB §936 II

ABGB §936 IV

Rechtssatz

Verträge mit der Verp3ichtung, Leistungen bestimmten Wertes innerhalb bestimmter Zeit in Auftrag zu geben, sind

ebensowenig wie Bezugsverträge mit der Verp3ichtung, aus einem bestimmten Sortiment Waren zu beziehen,

Vorverträge, sondern Hauptverträge, deren Nichterfüllung nach § 920 ABGB zu vertreten ist (ausdrückliche Ablehnung

von SZ 39/35).
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